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Ortenaukreis

2. Änderung

der Satzung über die Grenzen für ein Teilgebiet des im Zusammenhang bebauten Orts
teils „Schnellingen“
- Im Bereich von Flst.Nr. 2224

~ Aufgrund von § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) i. d. F. vom 23. Sep
tember 2004 (BGBI. 1 S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009
(BGB!. 1 5. 2585), 1. V. m. § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 1. d. F.
vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. 698), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes
vom 9. November 2010 (GBI. S. 793, 962), hat der Gemeinderat der Stadt Haslach am 12.
April 2011 folgende Satzung beschlossen:

§1

Gegenstand

Die Grenzen eines Teilgebietes des im Zusammenhang bebauten Ortsteils „Schnellingen‘,
im Lageplan der 1. Änderungsfassung vom 17. Februar 1998 dargestellt, werden im Bereich
des Grundstück Flst.Nr. 2224 um 8,00 m in Richtung Süden erweitert.

§2

Räumlicher Geltungsbereich

Die Grenzen für ein Teilgebiet des im Zusammenhang bebauten Ortsteils ‚Schnellingen“ von
Flst.Nr. 1845 bis 2226 sind im beigefügten Lageplan vom 08. Februar 2011 mit der in § 1
erwähnten Erweiterung dargestellt, der Bestandteil dieser Änderungssatzung ist.

§3

Bestandteile der Satzung

1. Lageplan vom 08.02.2011
2. Textliche Festsetzungen vom 10. November 1987 mit Ergänzung vom 21. Juli 1998

Die Begründung vom 12.04.2011 ist der Satzung beigefügt ohne Bestandteil derselben
zu sein.



§4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntgabe gemäß § 10 BauGB in Kraft.

im Kinzigtal, den 12. April 2011

Bekanntmachunqsnachweis:

Vorstehende Satzung wurde mit der ortsüblichen Bekanntmachung im städtischen Amtsblatt
am 15. April 2011 rechtsverbindlich.

Haslach im Kinzigtal, 18. April 2011
STAO Stadtbauamt


